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Eurovita Stability Target 
ist die Polizze, welche es ermöglicht:

im Laufe der Zeit Kapital aufzubauen

eine korrekte Erbfolgeplanung umzusetzen

das investierte Kapital zu schützen, und zwar 
dank der Solidität des Sondervermögens

wirtschaftliche und rechtliche Vorteile beim 
Generationenwechsel zu erzielen
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Steuervorteile zu nutzen:

- Ausschluss aus der Erbmasse (Art. 1920 des ital. Zivilgesetzbuchs)
- eigenes Recht des Drittbegünstigten (Art. 1920 des ital. Zivilgesetzbuchs) 
- Erbschaftssteuer (gesetzesvertretende Rechtsverordnung 31/10/1990, 346) 
- die Polizze kann nicht gepfändet und nicht beschlagnahmt werden 
 (Art. 1923 des ital. Zivilgesetzbuchs)

DAS SONDERVERMÖGEN VON EURORIV:
• Dabei handelt es sich um ein Portfolio von Anlagen, die gesondert von den übrigen Aktivitäten

der Gesellschaft verwaltet werden, um die Ersparnisse der Versicherten zu schützen;

• Die erzielten Ergebnisse werden jährlich von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bescheinigt;
• Das Sondervermögen wird fast vollständig in staatliche Anleihen und Wertpapiere investiert.



TYPOLOGIE
Lebenslängliche Todesfallversicherung mit laufender Neubewertung, einer
einmaligen Prämie mit der Möglichkeit, zusätzliche Einzahlungen vorzunehmen.
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VERTRAGSZWECK
Sparprodukt in Form einer Versicherung, in welches Beträge zum Aufbau eines 
zukünftigen Kapitals eingezahlt werden können.

€ LEISTUNGEN

• Im Todesfall des Versicherten werden 100% des versicherten Kapitals 
ausgezahlt.

• Bei Vertragsfälligkeit werden 100% des versicherten Kapitals ausgezahlt.

Das versicherte Kapital entspricht dem bis zum Eintritt des Ereignisses neu 
bewerteten eingesetzten Kapital (gezahlte Prämie abzüglich der Kosten) 
abzüglich eventueller Teilrückkäufe.Das bei Ableben des Versicherten 
ausgezahlte Kapital kann jedoch nicht niedriger sein als das eingesetzte Kapital, 
abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe. Das Todesfallrisiko wird 
unabhängig von der Todesursache ausbezahlt, ohne territoriale Beschränkungen 
und ohne Berücksichtigung der Berufsänderungen des Versicherten.

Die durch diesen Vertrag versicherten Leistungen werden vom Unternehmen 
vertraglich garantiert und jährlich anhand der Rendite eines internen  
Sondervermögensmit der Bezeichnung Euroriv neu bewertet.

VERSICHERTER
Der Versicherte ist eine natürliche Person im Alter zwischen 18 und 80 Jahren.

DAUER
15 Jahre (Verlängerung der Fälligkeit nach Ermessen des Unternehmens).

PRÄMIEN
Bei Unterzeichnung des Vertrags wird die Prämie in  das Sondervermögen die 
Euroriv wie folgt angelegt:
Einmalige anfängliche Prämie: mindestens €10.000

In den Jahren nach dem ersten Jahr der Vertragslaufzeit ist die Einzahlung 
zusätzlicher Prämien ausschließlich nach Ermessen und Einschätzung des 
Unternehmens zulässig.
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ZUGEHÖRIGER FONDS 

Das Kapital wird in die das Sondervermögen Euroriv investiert, ein vom 
Unternehmen eingerichteten Investmentfonds zur Aufwertung des in den Fonds 
eingezahlten Kapitals und zur Realisierung der vertraglich garantierten Renditen. 
Die Gesellschaft betreibt eine Anlagepolitik, die auf die Zusammensetzung des 
Portfolios aus Anlagen im Bereich von auf Euro lautende Anleihen ausgerichtet ist. 
Hinsichtlich der Vermögenszuteilung gelten für das Sondervermögen folgenden 
Anlagebeschränkungen:

• staatliche Schuldtitel oder Schuldtitel von supranationalen Organisationen
und andere vergleichbare Werte: keine Beschränkung

• nicht staatliche Schuldtitel und andere vergleichbare Werte: höchstens 60%
• Bankeinlagen: höchstens 10%
• Aktieninstrumente und andere vergleichbare Werte: höchstens 10%
• andere Finanzinstrumente: höchstens 20%

Die Anlagen, welche einem Währungsrisiko unterliegen, dürfen höchstens bis zu 
5% des Gesamtvermögenswerts des Sondervermögens betragen. 
Das hauptsächliche geographische Anlagegebiet ist der Euroraum. 
Die Anlagen in Instrumente, deren geographische Referenzgebiete nicht der 
Euroraum ist, dürfen höchstens 30% betragen.

RISIKOPROFIL 
Niedriges Risiko.

KOSTEN
Feste Kosten
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrages sind feste Emissionskosten in 
Höhe von €50 vorgesehen, die von der einmaligen anfänglichen Prämie abgezogen 
werden. Im Fall zusätzlicher Prämien sind Festkosten in Höhe von €50 vorgesehen.

Zuschlagskosten
Auf alle eingezahlten Prämien nach Abzug der Festkosten wird ein 
Kostenzuschlag von 1,50% erhoben.

Verwaltungskosten für den Rückkauf:
€50 Euro für jeden vollständigen oder teilweisen Rückkauf

* von diesem Prozentsatz wird ein Teil zur Finanzierung der laufenden Kosten für
die Verwaltung und das Finanzmanagement des Vertrages verwendet.

Von der Rendite der gesonderten Verwaltung abgezogene Kosten* :
1,50 Prozentpunkte



RÜCKKAUF
Der vollständige oder teilweise Rückkauf ist jederzeit während der 
Vertragslaufzeit zulässig, mit Ausnahme einer Frist von 30 Tagen nach 
Vertragsschluss zur Ausübung des Rücktrittsrechts.

Vertragsstrafen bei Rückkauf sind nicht vorgesehen. Ein Teilrückkauf ist unter 
der Voraussetzung zulässig, dass das nach dieser Transaktion verbleibende 
Kapital nicht weniger als €10.000 beträgt.

Der Gesamt-Rückkaufwert entspricht dem höheren Betrag zwischen dem 
versicherten Kapital zum Zeitpunkt der schriftlichen Beantragung des Rückkaufs 
und dem eingezahlten Kapital, abzüglich der Effekte eventueller Teilrückkäufe 
bis zu diesem Datum. Bei vollständigem Rückkauf trägt der Versicherungsnehmer 
das Risiko, dass er einen Betrag zurückbezahlt erhält, der unter dem 
eingesetzten Kapital liegt, und zwar aufgrund von Kosten in der Rückkaufphase. 

RENTE
Wenn der Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet hat, seit dem Inkrafttreten des 
Vertrages mindestens 5 Jahre vergangen sind und der auf jährlicher Grundlage 
berechnete Mindestbetrag der Rate mindestens €3.600 beträgt, kann der 
Versicherungsnehmer entscheiden, zur Altersvorsorge den Gesamt-Rückkaufswert 
in eine Rente umzuwandeln. Die Rente wird in nachträglichen Raten entsprechend 
der ausgewählten Ratenzahlung ausgezahlt.

Der Versicherungsnehmer kann eine der folgenden Rentenoptionen wählen: 
Lebensrente, Hinterbliebenenrente, Zeitrente und dann Lebensrente.
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Der Inhalt dieser  Broschüre stellt kein Angebot zum Kauf, zur 
Zeichnung oder  Inanspruchnahme irgendeiner Art oder eine 
Aufforderung zum Erwerb  oder zum Verkauf der erwähnten 
Versicherungsgeschäfte  dar und darf auch nicht so angesehen 
werden.Es besteht keine Verbindung mit irgendeinem Vertrag 
oder einer Verpflichtung und sie bildet auch keine Grundlage 
für irgendeinen Vertrag oder eine Verpflichtung.  
Der Inhalt  der Broschüre darf nicht als Anlageberatung 
angesehen werden.  Lesen Sie vor der Unterzeichnung die 
Produktinformation. 
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